
Neuregelung der Hepatitis Impfung 

für Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren ab 1. Jänner 2023 
 

Seit 2017 besteht für aktive Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren die Möglichkeit einer 

kostenlosen Impfung gegen Hepatitis A und B gemäß § 188b ASVG. Mitglieder der 

Feuerwehrjugend, der Betriebs- und Berufsfeuerwehren werden über das 

Kinderimpfprogramm bzw. über ihre arbeitsmedizinischen Dienste versorgt. Bisher wurde die 

Hepatitis Impfung bundesweit im Rahmen von jährlichen Impfaktionen über die ehrenamtlich 

tätigen feuerwehrmedizinischen Dienste der Länder abgewickelt. Bedauerlicherweise kam es 

hier immer wieder zu organisatorischen Problemen, die auch zu einem Verwurf von Impfstoff 

führten. Um einen solchen Impfstoffverwurf zu vermeiden und die Durchimpfungsrate hochzu- 

halten, haben sich die LandesfeuerwehrärztInnen im Sachgebiet 1.6 des österreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes mit der AUVA auf eine Neuorganisation der Impfaktion 

verständigt. Nunmehr wird auch das bewährte Hausarztsystem in die Organisation mit 

eingebunden. Die neuen organisatorischen Rahmenbedingungen ab 1. Jänner 2023 auch in 

Kärnten angewandt.  

Laufzettel  

Das aktive Feuerwehrmitglied (für Kärnten im Alter zwischen 16 und 70 Jahren) erhält von 

seiner Feuerwehr einen Laufzettel auf dem seine Stammdaten vollständig erfasst und die 

organisatorische Notwendigkeit einer Impfung seitens der Feuerwehr bestätigt wird. Mit 

diesem vollständig ausgefüllten Laufzettel vereinbaren Feuerwehrmitglieder einen Termin bei 

ihren Haus- oder FeuerwehrärztInnen. Dort wird anhand der bestehenden Impfdaten die 

vorgesehene Impfung Hepatitis A, A+B, B festgelegt. 

Impfstoff-Bestellung 

ImpfärztInnen bestellen über das Formular „Hepatitis A und B Bestellung“ (siehe unten 

„weiterführende Informationen“) den Impfstoff direkt bei der AUVA (Achtung: bereits 

vorhandener, eigener Impfstoff kann nicht gegenverrechnet werden). Dieser wird entweder an 

eine Ordinationsadresse oder im Rahmen einer Sammelbestellung direkt an eine Feuerwehr 

geliefert. Die Feuerwehr hat dann für die korrekte Übernahme und Lagerung, ohne 

Unterbrechung der Kühlkette, zu sorgen. Aus diesem Grund ergeht die Empfehlung, nur die 

Lieferung an eine Ordinationsadresse zu vereinbaren. Es erfolgt keine Lieferung an eine 

Privatadresse, ein Krankenhaus oder eine Apotheke. Anschließend führen die ÄrztInnen die 

Impfung(en) durch, dokumentieren diese auch am Laufzettel und stellen der AUVA eine 

Rechnung. 

Immunitätsuntersuchung 

Frühestens nach 4 Wochen und spätestens nach 6 Monaten nach der 3. Teilimpfung kann 

eine Hepatitis B Immunitätsuntersuchung bei einem AUVA-Vertragslabor durchgeführt 

werden. Ist eine weitere Impfung notwendig, erfolgt automatisch eine weitere Impfstofflieferung 

an die ImpfärztInnen. Das Labor und die AUVA verrechnen direkt. Voraussetzung für eine 

Kostenübernahme für die Immunitätsuntersuchung ist, dass eine Grundimmunisierung 

durchgeführt wurde. Bei unbekanntem Impfstatus sind die Kosten für eine Hepatitis-B-

Immunitätsuntersuchung vom Feuerwehrmitglied selbst zu tragen. Auf Grund der Aufnahme 

der Hepatitis B-Impfung in das kostenfreie Kinderimpfprogramm sind nur mehr wenige 

Feuerwehrmitglieder ohne Grundimmunisierung zu erwarten. 

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.768523&version=1656585347
https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.768524&version=1656585372


Verrechnung 

Die Impfaufklärung erfolgt im Rahmen der üblichen hausärztlichen Ordination. Für die 

Durchführung der Impfung erhalten ÄrztInnen je Impfung ein Impfhonorar von 12 Euro, das die 

ÄrztInnen direkt mit der AUVA verrechnen. Auf der Rechnung ist der vollständige Name der 

oder des Geimpften, die Sozialversicherungsnummer inkl. Geburtsdatum, das Impfdatum und 

der Betrag anzuführen. Sammelrechnungen sind möglich. Die Rechnung kann per Post, Fax 

oder E-mail eingereicht werden. 

RECHNUNGSADRESSE 

AUVA Abteilung für Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung Verrechnungsstelle 

Wienerbergstraße 11 1100 Wien Fax: +43 5 93 93-20773 E-Mail: HUB-Verrechnung@auva.at  

 

Weiterführende Informationen 

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband 

https://www.bundesfeuerwehrverband.at/service/hep/ 

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.784348&portal=auvaportal 
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